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ÜÜbbeerrssiicchhtt  NNeeuueerruunngg  TTiieerrsscchhuuttzzvveerroorrddnnuunngg  bbeettrreeffffeenndd  HHuunnddee 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
An einem Hearing wurden Vertreter der SKG am 7. Mai 2008 über die noch zu 
überarbeitenden Details in der Ausführungsverordnung zur Tierschutzverordnung 
(TSchV) informiert. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Art, Umfang, Lernziele 
und Lerninhalte der Ausbildung von Hundehaltenden, Hundebetreuenden, 
Hundezüchtern und Hundehalter-Ausbildenden sowie um die Vorgaben für eine 
Anerkennung von ausbildungsberechtigten Institutionen und eventuelle Übergangs- 
und Sonderregelungen. 
 
So weit es im Moment und in der kurz bemessenen Zeit überhaupt möglich war, 
haben wir die wichtigsten Neuerungen für Sie, die Sie in irgendeiner Weise mit 
Hunden und Hundehaltern zu tun haben, zusammengestellt (vgl. Beilage). 
 
Wir setzen alles daran, unsere Vorstellungen und unser Wissen in der sehr knappen 
Vernehmlassungs-Frist bis zum 11. Juni 2008 entsprechend einzubringen und bitten 
Sie um Kenntnisnahme und Weiterleitung der wichtigen Informationen an Ihre 
Mitglieder und Chargierten. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Bemühungen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

Schweizerische Kynologische Gesellschaft SKG 

sign. i. A. Franziska Rütschi 

Verena Ammann 
Mitglied Zentralvorstand SKG 


